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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Prüfungsabteilung vorn 7. April 1992, mit der die 

europãische Patentanmeldung Nr. 87 113 078.7 zurück-

gewiesen worden ist. 

Die Zurückweisungsentscheidung wurde damit begründet, dal3 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dabei wurde erwähnt, daB 

das Merkmal im Anspruch 1, woriach die Trennung eines 

Kondensators durch jeweils einen Halbleiterschalter an 

semen beiden AnschluBklejninen erfolgt, nicht in den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart sei. 

Das Patentanspruch 1 lautet: 

Ui. Batterjebetrjebenes elektronjsches Gerät mit einer 

Einrichtung zur Umschaltung zwischen Standby-Betrieb und 

aktiven Betrieb, dadurch gekennzeichnet, daB 

- mit der Einrichtung zur Wahi der Betriebsart Haibleiter-

schalter gekoppeit sind, 

- die Halbleiterschaiter bei der Umschaltung vom aktiven 

Betrieb in den Standby-Betrieb von der Batteriespannung 

versorgte Schaltungsteiie mit groBen Ladezeitkonstanten 

yam übrigen Netzwerk derart trennen, daB 

- die Trennung durch jeweils einen Halbleiterschalter an 

beiden Anschluj3kleinmen eines Kondensators erfoigt, so daB 

die Ladezustände der Kondensatoren, die die Zeitkonstanten 

der betreffenden Schaitungsteiie bestirnmen, für den 

späteren aktiven Betrieb erhalten bleiben." 
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Am 10. Februar 1993 wurde mündlich verhandelt. Die 

Beschwerdeführerjn hat ira wesentlichen vorgebracht, daB 

die Trennung durch jeweils einen Haibleiterschalter an 

beiden Anschluj3klemmen eines Kondensators nur eine 

Beschränkung auf eine von zwei ira Rahmnen der ursprüng-

lichen Unterlagen liegenden Mäglichkeiten darstelle. 

Hierzu wurde auf die Satzteile "die Entladung von 

Kondensatoren unterbunden' 1  in Spãlte 1, Zeile 49 und Itvom 

übrigen Netzwerk so trennen, daB die Ladezustände der 

Kondensatoren ... erhalten bleiben" in Spalte 2, Zeile 1 

verwiesen. Die zitjerten Textstellen bedeuteten eine 

komplette - also beidseitige - Abtrennung des Konden-

sators. Beim Stand der Technik sei der Filter nicht 

beidseitig yam übrigen Netzwerk abgetrennt, da er immer - 

auch in Standby-Betrieb - mit dem Eingang des spannungs-

gesteuerten Oszillators verbunden sei. Der Erfinder habe 

erkannt, daB die dort getroffenen Mal3nahmen nicht 

ausreichten, urn die Ladezustände der Kondensatoreri über 

einen langen Zeitraum ungeândert zu erhalten. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit denselben 

Unterlagen zu erteilen wie vor der Prüfurigsabteilung. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die Kammer stelit fest, da8 der Gegenstand des 

vorliegenden Anspruchs 1 aus den nachstehenden Gründen 

über den Inhalt der Anmeldurig in der ursprunglich 

eingereichten Fassung hinausgeht. 

2.1 	Zwar war ursprünglich of fenbart, daB bei dertjmschaltung 

vorn aktiven Betrieb auf Standby-Betrieb die Entladung von 

Kondensatoren unterburiden wird, und daB Halbleiter 
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vorgesehen sind, die bei der Umschaltung vom aktiven 

Betrieb auf Standby-Betrieb von der Batteriespannung 

versorgte Schaltungsteile mit groBen Ladezeitkonstanten 

vom übrigeri Netzwerk so trennen, daB die Ladezustànde der 

Kondensatoren, die die Zeitkonstanten der betreffenden 

Schaltungsteile bestiinmen, für den späteren aktiven 

Betrieb erhalten bleiben. Nach Auffassung der Kammer läBt 

sich jedoch daraus nicht herleiten, daB die Trennung ganz 

spezifisch durch jeweils einen Halbleiterschalter an 

beiden Anschlui3klemmen eines Kondensators erfolgt. Die 

Anmeldung of fenbart nãmlich nicht einmal implizit 

Schaltungsdetails, die diese spezifische Lösung für die 

Trennung erforderlich machen würden. 

2.2 	Da diese Angabe im vorliegenden Anspruch 1 gegen 

Artikel 123 (2) EPU verstoBt, kann ein Patent mit diesem 

Anspruch nicht erteilt werden. 

3. 	Infolgedessen muB die Beschwerde zurückgewiesen werden. 

Eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erübrigt 

sich. 

Entscheidungs for-mel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschäftsstellenbeaintin: 
	 Der Vorsitzende: 

E. Persson 
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